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Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen am Berufskolleg Erkelenz in Bezug auf COVID-19  

Der Hygieneplan wird fortlaufend an die aktuelle Infektionslage angepasst und gilt für alle Personen, die sich 
auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden aufhalten.  
Die Schulleitung legt darin in Abstimmung mit dem Schulträger und unter Berücksichtigung geltender 
ministerieller Vorgaben innerschulische Verfahrensweisen zur Infektionshygiene fest.   
 

Grundsätze 

Corona-Warn-App 

 

 

 
Rückkehrer aus 
Risikogebieten 

Die Corona-Warn-App kann zur Eindämmung der Pandemie beitragen, indem sie 
schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und 
benachrichtigt, die eine Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. 
Zudem hilft sie, bei der Kontaktnachverfolgung.  
Die Nutzung der App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen.  
 
Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung zu 
beachten, aus der sich besondere Verpflichtungen ergeben können.  
Weiterführende Informationen sind abrufbar unter: 
https://www.mags.nrw/coronavirus. 
Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben 
und veröffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

 

 

Persönliches 
Verhalten 

Maskenpflicht 

In den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände besteht für alle Schülerinnen und 
Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung, grundsätzlich auch im Unterricht auf den festen Sitzplätzen in den 
Unterrichts- und Kursräumen.  
Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 
1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch sie eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. 
Im Einzelfall kann von der Mund-Nasen-Bedeckung zeitweise und begrenzt 
abgesehen werden, wenn dies pädagogisch oder zur Erreichung definierter 
Unterrichtsziele notwendig ist. Dann ist die Einhaltung der Abstandsregel mit 1,5 
Meter aller Beteiligter verpflichtend.  
Ausnahmen aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung sind 
in Absprache mit der Schulleitung möglich. 
Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind für die Beschaffung der Mund- 
Nase-Bedeckungen verantwortlich. Gesichtsvisiere jeglicher Art genügen alleine 

nicht den Anforderungen an eine Mund-Nase-Bedeckung.  

 

Verstöße gegen die Maskenpflicht führen zum Verweis vom Schulgelände.  

Weitere Informationen zu Mund-Nase Bedeckungen inklusive einer Anleitung zur 
Handhabung finden Sie hier: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-
corona/alltagsmaske-tragen.html 

 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
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Abstandsgebot 
 

 

 

 

 

 
 
 

Hygiene  
 
 

 

Wo immer möglich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ein 
entsprechend umsichtiges und rücksichtvolles Verhalten wird von allen Beteiligten 
erwartet und eingefordert. 
Gegenseitige Umarmungen und Berührungen sind untersagt. 
Berührungen der eigenen Augen sowie von Mund und Nase sind zu vermeiden. 
In den Klassenräumen kann in den festen Lerngruppen der Mindestabstand 
zwischen Schüler/innen unterschritten werden. Lehrerinnen und Lehrer sind 
angehalten immer und allen Beteiligten des Schullebens gegenüber den 
Mindestabstand einzuhalten. Ist dies nicht möglich, ist Maske zu tragen. 
 
An allen Eingängen stehen Mittel zur Händedesinfektion zur Verfügung. Diese sind 

nach ausgehängter Anweisung beim Betreten der Schulgebäude zu benutzen. In 

allen Klassenräumen bzw. in allen geöffneten Sanitäranlagen sind Hände-

Waschmöglichkeiten vorhanden. Alle Personen in den Schulgebäuden sind 

angewiesen, sich regelmäßig mindestens 20 Sekunden lang ihre Hände zu waschen. 

Die ausgehängten Anleitungen sind dabei zu beachten. Sollten Einmalhandtücher, 

Seife oder Desinfektionsmittel nicht mehr vorhanden sein, ist dies umgehend den 

Hausmeistern zu melden.  

Auch in Sanitäranlagen ist der Mindestabstand einzuhalten und immer eine Mund-

Nase-Bedeckung zu tragen. 

Auf dem gesamten Schulgelände wird die Beachtung der Husten- und Nieß-Etikette 
erwartet (in die Armbeuge oder ins Taschentuch, nicht in die Hand).  
Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht 
gemeinsam genutzt werden.  
Gleiches gilt für Arbeitsmaterialien und Lehr- und Lernmittel, es sei denn, sie werden 
vor Übergabe gereinigt. 

 

Reinigungsstandard   

 

Der Schulträger hat mit der zuständigen Reinigungsfirma alle notwendigen 
Absprachen getroffen. 
Potenziell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung 
beitragen könnten, werden durch eine tägliche Reinigung und in zuvor definierten 
Bereichen (z.B. Handkontaktflächen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) 
ggf. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion (z.B. 
vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert.  
 
Jeder Raum wird im Allgemeinen nur einmal täglich von einer Lerngruppe genutzt. 
Sollte eine Doppelbelegung notwendig sein, werden potentiell kontaminierte 
Flächen mit Seifenlösung gereinigt und mit Einmalhandtüchern getrocknet. 
Anschließend ist gründliches Händewaschen erforderlich.  

Alternativ kann Flächendesinfektion mit Wisch-Tüchern erfolgen (bei den 
Hausmeistern erhältlich). Beiliegende Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise 
sind unbedingt zu beachten. Bei Anwendung gründlich Lüften. 
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Unterrichts-
organisation und 
Dokumentations-
pflicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Unterricht findet sofern möglich immer im Klassenverband statt. Raumwechsel 
sollen vermieden werden. Ziel ist es, Durchmischung und Bewegung zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden.  
 
Die Lehrkräfte bzw. aufsichtführenden Personen erstellen tageweise einen Sitzplan 
und stellen sicher, dass die Sitzplatzverteilung nicht geändert wird, um eine etwaige 
Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Im Sitzplan wird auch 
– zusätzlich zu den Eintragungen im Klassenbuch - die stundengenaue An- bzw. 
Abwesenheit der einzelnen Schüler/innen vermerkt. Die Eintragungen werden bei 
jedem Lehrkraftwechsel kontrolliert. 
 
Alle Sitzpläne werden nach Unterrichts- bzw. Prüfungsschluss immer und 
unverzüglich mit den entsprechenden zur Dokumentation versehenen Daten 
(Zeitraum, Fach, Kurs/Klasse, Fachlehrer/in bzw. Aufsichtsperson, stundenweise An- 
bzw. Abwesenheiten) im Sekretariat abgegeben und dort gesammelt.  
 
Die Dokumentationspflicht von Anwesenheit und Sitzverteilung gilt für alle 
Veranstaltungen im Schulgebäude. 
 
Am Ende der letzten Unterrichtsstunde bzw. nach Beendigung von Prüfungen 
verlassen die Anwesenden einzeln im Abstand von mehreren Sekunden die Räume 
und die Gebäude. 

 

Pausenregelung Die Schulleitung organisiert in Abhängigkeit von Infektionsgeschehen und 
räumlichen Möglichkeiten eine Pausenregelung, die die Häufung von 
Menschenansammlungen vermeidet. Die Schulleitung informiert das Kollegium über 
die jeweils geltende Regelung. Die Klassenleitungen informieren daraufhin ihre 
jeweiligen Klassen.  

 

Schulfremde 
Personen 

 

Schulfremde Personen dürfen sich nur nach Anmeldung und nur für die 
zweckgebundene Dauer auf dem Schulgelände aufhalten. 
Kontaktdaten und Besuchszeiten müssen dokumentiert und im Sekretariat 
hinterlegt werden. 

 

Raumorganisation 

Flure, Treppen, 

Laufwege 

 

Unterrichtsräume 

 

 

 

 

 

 

Die auf Treppen und Fluren gekennzeichneten Laufwege (Rechtsverkehr) sind zu 

nutzen. Wo immer möglich soll der Mindestabstand eingehalten werden. 

Entsprechendes Verhalten wird von allen Beteiligten erwartet. 

 

Die Klassenräume bleiben stets geöffnet, um keine Wartezonen vor den Klassen zu 

erzeugen und die Durchlüftung zu verbessern. Die Klassen und Sitzplätze sind vor 

dem Beginn des Unterrichts direkt aufzusuchen. Während des Unterrichts muss 

regelmäßig gelüftet werden, alle 20 Minuten Stoßlüften für mindestens fünf 

Minuten, nach jeder Unterrichtsstunde von 45 Minuten über die gesamte Pause 

lüften. Wenn möglich Querlüften. An entsprechende Kleidung denken. 

 

Um die Bildung von Menschenansammlungen zu vermeiden, müssen für Prüfungen 

genutzte Räume so vorbereitet sein, dass jeder Prüfling unverzüglich seinen Sitzplatz 

einnehmen kann. Die Sitzordnung ist dementsprechend frühzeitig festzulegen, die 

Plätze im Vorfeld mit Namensschildern zu versehen. Für die Einhaltung der 
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 geltenden Regelungen zu Hygiene- und Infektionsschutz sind alle an der Aufsicht 

beteiligten Personen verantwortlich. 

 

Sekretariat 

 

 

 

Lehrerzimmer 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Sekretariat ist nur noch einzeln zu betreten. Vor dem Sekretariat sind 

Wartebereiche markiert, die Markierungen sind zu beachten. Besuche sind auf das 

absolut notwenige Maß zu beschränken. Anfragen sollen verstärkt per Mail 

(sekretariat@bk-erkelenz.de)  oder telefonisch (02431-806020) gestellt werden. 

 

Die Abstandsregelung von 1,5m sollen wo möglich in Lehrerzimmern und 

Lehrerarbeitsräumen weiter eingehalten werden.  

Die Oberflächen der Tische werden täglich gereinigt und müssen deswegen 

freigeräumt sein. 

Der Kontakt oder Gebrauch von gemeinsam genutzten Gegenständen muss 

vermieden oder vor Übergabe gereinigt werden.  

Benutztes Geschirr eigenhändig in den Geschirrspüler räumen.  

Die Hörer der Telefone bei Benutzung mit Einmal-Papiertüchern bedecken.  

Computertastaturen vor Benutzung mit Einmalfolie bedecken oder mit 

Einmalhandschuhen nutzen.  

 

PC-Räume 

 

Beim Betreten der PC-Räume sind die Hände zu desinfizieren.  
Tastatur, Bildschirm und Maus sind vor und nach Nutzung mit Wisch-
Desinfektionstüchern zu. Es gilt Maskenpflicht. 

 

Metallwerkstatt An den Werkbänken in der Metallwerkstatt sind 3 statt 6 Arbeitsplätze eingerichtet. 

So ist gewährleistet, dass ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird. Die 

Kapazität je Werkstattbereich reduziert sich von 16 auf 9 Personen. In den 3 

Werkstattbereichen der Metallwerkstatt können gleichzeitig 27 Schüler/innen von 2 

Werkstattlehrer/innen unterrichtet werden. 

Im Einzelfall kann aus pädagogischer Notwendigkeit heraus bzw. aufgrund der 

körperlichen Anstrengung bei Arbeiten an der Werkbank der Mundschutz abgelegt 

werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes an der Werkbank und ansonsten überall gilt 

Mundschutzpflicht. 

Den Schüler/innen ist verboten, das Lager zu betreten. 

Die Kolleginnen und Kollegen weisen die Schüler/innen regelmäßig an, die Hände zu 

waschen. Explizit erfolgt eine Anweisung immer vor einem Wechsel an eine 

Maschine oder ein anderes Arbeitsgerät. 

Die Werkzeuge werden von den Schüler/ innen am Ende des Unterrichts mit 

Desinfektionstüchern gereinigt. 

Den Schüler/innen werden die Bohr-, Fräs- und Drehmaschinen zeitlich zugewiesen. 

Danach erfolgt eine Desinfektion der Bedienungselemente vor Nutzung durch 

nachfolgende Schüler/innen. 

mailto:sekretariat@bk-erkelenz.de
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Die jeweils zuständige Lehrkraft dokumentiert 

- welche Werkbank der jeweiligen Schülerin / dem jeweiligen Schüler zugeordnet ist 

und  

- welche Schülerin / welcher Schülern, wann an welcher Werkzeugmaschine 

arbeitet. 

 

 

Küchen In den Schulküchen werden maximal 16 Schüler/innen unterrichtet.  
Übliche Hygienemaßnahmen für den fachpraktischen Unterricht gelten weiterhin:   
Tragen einer Schürze, das Zusammenbinden langer Haare, gründliche 
Handreinigung, Reinigung aller Oberflächen mit einem handelsüblichen 
Reinigungsmittel zwischen einzelnen Arbeitsgängen und besonders am 
Unterrichtsende.  
  
Bei der Durchführung des fachpraktischen Unterrichts sind Bedingungen zu schaffen, 
die die aktuellen Vorgaben zur Einhaltung des Infektionsgeschehens beachten und 
Situationen verhindern, die Infektionsgeschehen verstärken könnten.  
  

1. Vor Unterrichtsbeginn  
 Beim Betreten des Fachraums auf Abstand von 1,5 m achten. 
Kontrolle des Mund-/ Nasenschutzes.  
Bereitstellung von Handseife und Desinfektionsmittel: ggfs. Händewaschen 
kontrollieren.   
Anwesenheitsfeststellung.  
Sitzplan für Essraum (Theorieeinheit) und Kochzeilen dokumentieren. 
Verhaltensregeln für den Küchenbereich, sowie die Gefahrenschutz VO besprechen 
und unterschreiben lassen.  
  

2. Während des Unterrichts  
Regelmäßiges Lüften der Räume.  
Unterweisung der Verhaltensregeln in der Kochzeile durch die Lehrkraft.  
Einhaltung der in der Praxis üblichen persönlichen Hygiene, sowie der einschlägigen 
Hygienebestimmungen in der Lehrküche.   
Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss bei der Bewegung durch die Küche sowie beim 
Kochen getragen werden.  
Bei der Abnahme des MNS darauf achten, dass es zu keiner Kontamination der 
Hände und Arbeitsflächen kommt.  
Werkzeuge, Arbeits- und Betriebsmittel personenbezogen verwenden, vor 
Weitergabe reinigen. 
Keine direkte Weitergabe von Lebensmitteln und Betriebsmitteln zwischen 
Schüler/innen untereinander bzw. Schüler/innen und Lehrpersonal.  
Falls mehrere Schüler/innen nacheinander dieselben Betriebsmittel oder Werkzeuge 
bzw. dieselben Geräte verwenden müssen, sind die Oberflächen, die berührt 
werden (Griffe, Schalter etc.) vor Gebrauch mit Wischdesinfektionstüchern zu 
desinfizieren.  
Benutzung von Einweghandschuhen nur dann, wenn die Arbeit damit gefahrlos 
möglich ist (Einzugs- und Fanggefahren müssen ausgeschlossen sein).  
Die Hände sind anschließend zu waschen oder zu desinfizieren.  
  

3. Bei Dienstgängen, Einkäufen  
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Abstand wahren.  
Tragen von MNS, max. 2 Schüler/innen.  
Einkaufskörbe, -taschen desinfizieren/waschen.  
Hände waschen und desinfizieren.  
Einkäufe in Vorratsschränke/Kühlgeräte einräumen.  
Hände waschen. 
 

4. Bei Verzehr der Speisen  
Sitzplan erstellen  
Nach Möglichkeit Desinfektionsspender im Speiseraum/auf den Tischen vorhalten  
4- er Tische mit Mindestabstand von 1 m zueinander  
Schüler/innen, die servieren tragen MNS oder es wird eine Essens- und 
Getränkeausgabe durch einzelne Schüler/innen vorgenommen. Kein Buffet-Betrieb. 
Keine direkte Weitergabe von Arbeitsgegenständen (Vorlegebesteck etc.). 
Kein Besteck, Servietten oder Dekoration eindecken. 
Schüler/innen legen erst am Essplatz den MNS ab (auf hygienegerechtes Abnehmen 
und wieder Aufsetzen des MNS achten).   
Einweghandschuhe so ausziehen, dass keine Kontamination der Hände erfolgt, 
Hände anschließend waschen/desinfizieren.  
Speiseraum regelmäßig lüften.   
  

5. Am Unterrichtsende  
Geschirr-Rücklauf nach dem Essen:  
Vermeidung von Kreuzungspunkten mit Schüler/innen, die in der Küche tätig sind.  
Das Bedienen/ Befüllen der Geschirrspülmaschine mit Ess-, Arbeitsgeschirr erfolgt 
durch einzelne Schüler/innen.   
Reinigung aller Oberflächen, Geräte mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.  
Jeder Schüler/ jede Schülerin desinfiziert sein benutztes Fachbuch “starke Seiten 
Hauswirtschaft” und legt dieses an den vom Fachlehrer vorgegebenen Platz.   
Müllentsorgung nach Küchenordnung durchführen, ggfs. durch einzelne 
Schüler/innen.  
Geordnetes Verlassen des Raumes mit Abstand. 
Vorratsraum nur durch Lehrkraft zu betreten.  
  
Besonderheiten der Lehrküchen und Speiseräume, da unterschiedliche 
Raumgrößen:  
Küche im Hauptgebäude Raum 26 / 26 a   
Küche am Schulring Raum 43 (mit Essbereich und Vorratsraum):  siehe Sitzplan  
 

 
 

Turnhallen/ 
Sportunterricht 

 
Unterrichts-
organisation 

 

 

 

• Grundsätzlich gilt, die Vorgaben in der jeweils gültigen CoronaSchVO zu 

beachten und vor dem Hintergrund der lokalen Pandemiesituation 

gemeinsam mit der Schulleitung schulinterne Konzepte für die Durchführung 

des Sportunterrichtes zu entwickeln. So wird der vorgegebene 

Mindestabstand von 1,50 m eingehalten.  

• Die Sportlehrkraft nimmt die Lerngruppe am zuvor fest zugewiesenen und 

markierten Treffpunkt in Empfang. Diese Sammelstelle wird in der ersten 

Sportunterrichtsstunde gemeinsam mit der Sportlehrkraft und der Klasse 

vereinbart. Sie befindet sich an der Westpromenade, bei den Grünflächen, 
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Unterrichtsinhalte 

 

 

 

 

 

 
Beginn Sportpraxis 

 

 

 

 

vor der alten Sporthalle, sowie auf dem gepflasterten Bereich, vor der neuen 

Sporthalle. Der vorgegebene Mindestabstand (s. o.) wird eingehalten. 

• Beim Betreten der Sportstätten ist eine wirksame Handdesinfektion 

erforderlich. Entsprechende Desinfektionsspender stehen im 

Eingangsbereich beider Sporthallen.  Gründliches Händewaschen oder eine 

wirksame Handdesinfektion vor und nach dem Sportunterricht sind 

zwingend erforderlich.  

• Die Lerngruppe begibt sich auf direktem Weg zum dem ihr laut Stundenplan 

zugewiesenen Hallenteil. Auf den Gängen sind Mindestabstandsregelungen 

einzuhalten und es besteht Maskenpflicht.  

• Die Schülerinnen und Schüler können bereits umgezogen bzw. in 

Sportbekleidung zur Schule zu kommen oder die Umkleiden unter 

Einhaltung der Maskenpflicht und des Mindestabstands nutzen. Zum 

Umkleiden können auch die Duschräume genutzt werden, wenn der 

Mindestabstand anders nicht sichergestellt werden kann. 

Waschmöglichkeiten können unter Einhaltung der Abstände unter möglichst 

gleichzeitiger Verwendung der Maske genutzt werden (keine 

Duschmöglichkeit!). 

• Das im Sportunterricht benötigte Material muss bei Sportunterricht im 

Freien zuvor mit aus dem Geräteraum genommen werden. Es besteht nicht 

die Möglichkeit während der Sportstunde Schüler zu den Geräteräumen zu 

schicken, um Materialien holen zu lassen (Diebstahlschutz). 

Die Wertsachen werden in einem Beutel gesammelt und von der 

Sportlehrkraft in einem Schließfach deponiert. 

• Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Sporthallen ist 

sicherzustellen. Die Sporthallen werden kontinuierlich durchlüftet, hierbei 

werden alle Fenster auf jeweils allen Sporthallenseiten maximal geöffnet 

(Kippstellung). Die Außentüren bleiben geöffnet, ebenso die Fluchttüren. 

Das Öffnen aller genannten Elemente geschieht durch die an diesem Tag 

zuerst anwesende Sportlehrkraft. Dementsprechend geschieht das 

Schließen dieser durch die zuletzt anwesende Sportlehrkraft. 

 

• Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 

• Weiter sollte auf folgende sportliche Inhalte verzichtet werden: 

o Mannschaftssportarten mit Zweikampfsituationen 

o Ringen und Kämpfen, sowie sämtliche Verteidigungs- und 

Kampfsportarten 

o Paartanz 

o Turnen mit Hilfestellung 

o Akrobatik 
 

• Sportgruppe begibt sich ins Freie. Ab hier weist die Sportlehrkraft das Tragen 
bzw. Ablegen der Masken an. 

➔ mögliche Sportstätten im Freien sind: 

• Komplette Sportanlage des Willy-Stein-Stadions 

• Beachvolleyballanlage 

• Grünbereich Westpromenade 

• Komplettes Gelände Ziegelweiher 
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Ende Sportpraxis 

 

 

 
Ausnahmen: 
Wetter, witterungsbedingte Zustände der Sportstätten, Auslastung der Sportstätten 
(in diesen Fällen kann der lt.- Stundenplan zugewiesene Hallenteil genutzt werden). 
 

• Nach Beendigung der sportlichen Aktivität und bei Unterschreitung des 
Mindestabstandes weist die Sportlehrkraft das Tragen einer Maske wieder 
an. Alle begeben sich zurück zu der ihnen zugewiesenen Sporthalle. Hier 
wird ggf. genutztes Material durch den jeweiligen Nutzer bzw. durch die 
Gruppe mit Desinfektionstüchern desinfiziert.  
Die jeweilige Sportlehrkraft kontrolliert den Bestand an 
Desinfektionstüchern und meldet den Hausmeistern entsprechenden 
Nachfüllbedarf.  

• Ggf. Umziehen mit Maske und Mindestabstand. 

• Die Gruppe verlässt die Sportstätte nach dem Umziehen zügig und auf 
direktem Weg unter Einhaltung des Mindestabstandes und Tragen einer 
Maske. 

 

 
 

Ausschluss von 
Anwesenden  

mit Symptomen/ 
Vorgehen bei 
Verdachts- und  
bestätigten Fällen 

 

Alle Personen mit Erkältungssymptomen sollen mindestens 7 Tage, möglichst 14 
Tage zu Hause bleiben, mindestens aber so lange, bis sie 2 Tage lang beschwerdefrei 
gewesen sind. Sie sollen ihre Hausarztpraxis (telefonisch) kontaktieren, die über eine 
Testung entscheidet und bedarfsweise eine AU ausstellt.  
  
Positiv getestete Personen werden vom Gesundheitsamt angerufen, beraten, für 14 
Tage in Quarantäne versetzt und über die erforderlichen Verhaltensregeln 
aufgeklärt. Deren Haushaltsangehörige werden alle als enge Kontaktpersonen 
eingestuft, ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne versetzt und zum Abstrich 
angemeldet. Ein negatives Testergebnis hebt die Quarantäne von engen 
Kontaktpersonen nicht auf.  
 
Am Ende der Quarantäne werden die positiv getesteten Personen vom 
Gesundheitsamt angerufen, zu ihrem Befinden befragt und nach medizinischem  
Ermessen aus der Quarantäne entlassen. Bei nicht positiv getesteten 
Kontaktpersonen endet die Quarantäne mit Ablauf des festgelegten Zeitraums 
automatisch, Beschwerdefreiheit vorausgesetzt.  
 
Weitere Kontaktpersonen außerhalb der Haushaltsgemeinschaft dürfen - sofern sie 
asymptomatisch sind – arbeiten bzw. Schule oder Kita besuchen. Sie sollen durch die 
positiv getestete Person selbst über ihren Status in Kenntnis gesetzt werden (analog 
WarnApp).  
 
Hinweise zur Symptomatik und weitere Informationen zu COVID-19 finden Sie hier: 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkbl
att-Bildungseinrichtungen-Coronavirus.pdf 

Schüler/innen und 

Auszubildenden mit 

Vorerkrankungen  

Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung 
durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder  
einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus.pdf
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die Schule und teilen dies schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für 
volljährige Schülerinnen und Schüler. 

Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum  
einen darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung  
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer  
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann 
die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein 
amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die 
Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule 
ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches 
Gutachten einholen.  
Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

 

Schüler/innen und 
Auszubildenden, die 
in häuslicher 
Gemeinschaft mit 
Vorerkrankten leben 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere 
Eltern, Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei 
diesem Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-
2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig 
Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum 
Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum 
Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur 
vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. 
Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in 
Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs 
ihrer oder seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter 
Vulnerabilität befindet. Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur 
Teilnahme am Distanzunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

 

 


